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arbeitsgericht hat auf die Berufung hin das Land Ber-

lin zur Zahlung verurteilt3.

Anders lag der Fall bei einer Klägerin aus Bonn.

Diese war auf der Grundlage ihrer Lebensalterstufe

nach BAT in den TVöD übergeleitet worden und

zwar in die Entgeltgruppe 11, Stufe 4. Sie begehrt

Einstufung in die höchstmögliche Stufe, nämlich die

Stufe 5. Sie wehrt sich mithin gegen die Fortsetzung

der Diskriminierung im Rahmen der Besitzstandsre-

gelung.

Sowohl das Arbeitsgericht Bonn4 als auch das Lan-

desarbeitsgericht Köln5 haben die Klage abgewiesen.

Die Tarifautonomie räume den Tarifparteien das

Recht ein, mit Abschaffung der diskriminierenden

Lebensaltersstufen die Besitzstandswahrung in der

Weise zu lösen, dass die frühere – diskriminierende –

Vergütung zur Grundlage der Überleitung gemacht

wird.

Das Verbot, (wegen des Alters) zu diskriminieren,

steht nicht unter einem Tarifvorbehalt. Beide Ent-

scheidungen überzeugen weniger durch rechtliche

Argumente. Sie sind offenkundig ökonomischen

Überlegungen geschuldet. Denn bekäme diese Kläge-

rin Recht, würde dies eine Lawine in Gang setzen:

Alle Arbeitnehmer, die zum Zeitpunkt der Überlei-

tung noch nicht die höchste Lebensaltersstufe erreicht

haben, könnten Ansprüche geltend machen, mögli-

cherweise bis zur Rente.

Sowohl das Bonner als auch das Berliner Verfah-

ren sind bis zum Bundesarbeitsgericht gebracht wor-

den. Das BAG sah sich zu einer Entscheidung (noch)

nicht in der Lage und hat dem Europäischen

Gerichtshof (EuGH) Fragen vorgelegt. Das BAG will

wissen,

� ob die Lebensaltersstufen gegen das Verbot der

Altersdiskriminierung nach Art. 21 Abs. 1 Grund-

rechtscharta bzw. der EU-Richtlinie 2000/78 ver-

stoßen,

� ob sich eine Alterdiskriminierung in den Besitz-

standsregelungen fortsetzt und wie eine solche

Alterdiskriminierung durch die Tarifvertragspar-

teien (rückwirkend) aufgelöst werden kann.

Bis zur Beantwortung der Fragen durch den EuGH

und die sich anschließende Entscheidung des BAG

bleibt die Frage nach einer nachwirkenden Altersdis-

kriminierung ungeklärt.

Nicht absehbar ist, wie lange der EuGH für eine

Entscheidung braucht. Deshalb stellt sich einmal

mehr die Frage, was Arbeitnehmer tun können oder

müssen, um ihre Ansprüche zu sichern. Ansprüche

aus dem Arbeitsverhältnis unterliegen regelmäßig

einer Ausschlussfrist. Hierbei handelt es sich nicht um

eine gesetzliche Frist, sondern um eine Frist, die im

Arbeitsvertrag vereinbart werden kann, die Inhalt

einer kirchlichen Arbeitsrechtsregelung oder eines

Tarifvertrages sein kann. Im kirchlichen Bereich

üblich sind Ausschlussfristen von sechs oder zwölf

Monaten. Die Frist wird gewahrt durch schriftliche

Geltendmachung. Aus dem an den Arbeitgeber zu

richtenden Schreiben muss deutlich werden, dass die

So sehen die Tarifverträge des Öffentlichen Dienstes

anstelle der früheren Lebensaltersstufen Steigerungen

vor, die an die Dauer der Tätigkeit und damit an die

erworbene Erfahrung – unabhängig vom individuel-

len Lebensalter – anknüpfen. Auch in kirchlichen

Arbeitsrechtsregelungen ist dieser Wechsel vollzogen

worden.

Für Arbeitnehmer, die nach dem jeweiligen

Systemwechsel eingestellt wurden, ist daher eine

altersbedingte Diskriminierung1 im Hinblick auf die

Vergütung ausgeschlossen. Allein der Umstand, dass

die neu Eingestellten nicht selten geringer entlohnt

werden, stellt keine Diskriminierung dar. Denn eine

stichtagsbezogene Differenzierung ist zulässig. Für

diejenigen jedoch, die aus dem alten System in das

neue System übergeleitet wurden, kann es weiterhin

eine unterschiedliche Vergütung allein wegen des

Lebensalters geben. Alle bekannten Regelungen

garantieren den übergeleiteten Arbeitnehmerinnen

und Arbeitnehmern eine Vergütung mindestens in der

bisherigen Vergütung. Die üblichen Besitzstandsrege-

lungen schreiben so die bis zur jeweiligen Systemum-

stellung bestehenden altersabhängigen Vergütungsun-

terschiede fort. Nur dann, wenn das neue Vergü-

tungsrecht zu einer höheren Vergütung führt, können

diese Unterschiede abschmelzen.

Arbeitnehmer, die nicht nach der höchsten Lebens-

altersstufe vergütet werden, werden altersbezogen

benachteiligt. Es überrascht daher nicht, dass sich die

Arbeitsgerichte schon kurz nach Inkrafttreten des

AGG damit befassen mussten. Zwei Konstellationen

sind dabei zu unterscheiden:

Für das Land Berlin galt bis 2010 der Bundesan-

gestelltentarifvertrag (BAT) weiter. Die Diskriminie-

rung aufgrund des Lebensalters liegt auf der Hand.

Gleichwohl hat das Arbeitsgericht Berlin dem klagen-

den Arbeitnehmer keine Zahlung zugesprochen. Die

Tarifparteien und auch der Arbeitgeber könnten noch

einen Vertrauensschutz beanspruchen2. Das Landes-
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Niemand darf im Erwerbsleben wegen seines Alters benach-

teiligt werden. So steht es in dem 2006 in Kraft getretenen

Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetz (AGG). So verlangt es

aber auch die europäische Richtlinie zum Schutz vor Diskri-

minierung. Eine Vergütung, deren Höhe (allein) vom Alter

abhängt, verstößt recht offenkundig gegen dieses Verbot.

Dem haben die Tarifparteien inzwischen (weitgehend) 

Rechnung getragen und die altersabhängige Vergütung

abgeschafft.

1 EU-Richtlinie

2000/78.

2 ArbG Berlin, Urteil

vom 22.8.2007, 86

Ca 1696/07.

3 LAG Berlin, Urteil

vom 11.9.2008, 20

Sa 2244/07.

4 ArbG Bonn, Urteil

vom 12.06.2008, 3

Ca 3312/07.

5 LAG Köln, Urteil 

vom 06.02.2009, 8

Sa 1016/08.
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Arbeitnehmer allmonatlich eine Vergütung beanspru-

chen, die sich ergibt, wenn bei der Überleitung eine

Einstufung in die höchste Lebensalterstufe zugrunde

gelegt wird. Wird die Ausschlussfrist versäumt, geht

nicht der gesamte Anspruch unter, sondern nur für

die Zahlungsansprüche, die vor mehr als sechs oder

zwölf Monaten entstanden sind. Jüngere Ansprüche

und solche, die erst in der Zukunft entstehen, bleiben

unberührt. Der Anspruch auf Vergütung unter

Berücksichtigung der höchsten Lebensaltersstufe ist

ein sog. wiederkehrender Anspruch, so dass die ein-

malige Geltendmachung ausreicht.

Alle Ansprüche aus dem Arbeitsverhältnis unter-

liegen darüber hinaus der gesetzlichen Verjährungs-

frist. Diese beträgt drei Jahre. Die Frist beginnt nicht

mit der Entstehung des Anspruchs, sondern erst am

1.1. des auf die Entstehung folgenden Jahres (sog.

Ultimo-Verjährung). Beispiel: Der Lohnanspruch für

Februar 2011 entsteht im Februar 2011, die Ver-

jährungsfrist beginnt am 1.1.2012 und endet daher

am 31.12 .2014. Mit Ablauf der Verjährungsfrist

geht der Anspruch endgültig unter, es sei denn der

Arbeitnehmer hat innerhalb der Frist Klage beim

Arbeitsgericht erhoben oder mit dem Arbeitgeber

eine Vereinbarung darüber getroffen, dass sich dieser

nicht auf die Verjährungsfrist berufen wird.
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